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Sachverhalt: 

 

Der Wirtschaftsplan für den Gemeindewald ist nach § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz durch den Ge-
meinderat zu beschließen. Er bildet die betriebswirtschaftliche Komponente des Gemeindewaldes 
ab.  
Die vom Gemeinderat beschlossene Förderung für klimagerechtes Waldmanagement (Sitzung De-
zember 2022) ist noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten, da die Beantragung der Förderung 
noch nicht abgeschlossen ist. Die Förderung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr ausbezahlt. 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan 2023 mit geplanten Einnahmen/Erlösen in 
Höhe von 123.590 Euro, Ausgaben/Kosten in Höhe von 97.850 Euro und einem geplanten Über-
schuss in Höhe von 25.740 Euro. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Der geplante Überschuss beträgt 25.740 Euro, davon 23.550 Euro kassenwirksam. 
 
 
 

Ökologische Auswirkungen: 

 

Die im Wirtschaftsplan vorgesehene Holzernte entspricht den Zielsetzungen und Festlegungen 
der gültigen Forsteinrichtung bzw. Zielsetzungen für den Gemeindewald.  
 
 
 



 

 
 




